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 Veröffentlicht am 14.05.2002

Norm

WGG 1979 §21 Abs1 Z1

Rechtssatz

Aus der Anordnung des § 21 Abs 1 Z 1 WGG ergibt sich, dass die relative Nichtigkeit einer Entgeltsvereinbarung von

demjenigen Mieter oder Nutzungsberechtigten geltend gemacht werden kann, dessen Vereinbarung mit der

Bauvereinigung von der Nichtigkeitssanktion erfasst ist. Eine analoge Anwendung entsprechender Bestimmungen oder

der Rechtsprechung zu § 21 MRG ist nicht zulässig.
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